
Anlage 1 zum Beschluss vom .............. 

 

 
Betr.: Gem. Pölchow, Außenbereichssatzung Pölchow (Entwurf v. 20.01.2014)  
Übersicht zur Beteiligung der der Behörden/TöB (§§34(6), 13(2) BauGB) 
 

Nr.     Anschrift Versand 
der Unter-
lagen am 
... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rücklauf 
vom ... 

Bedenken,  
Anregungen, Hinweise 
/ 

Berücksichtigung 

11. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 
-Archäologie und Denkmalpflege 
    Domhof 4/5 
    19055 Schwerin 

02.04.14 1 08.05.14 - 

12. Straßenbauamt Schwerin  
Dezernat 5 Autobahnen, SG 52 
PF 160142 
19091 Schwerin  

02.04.14 1 25.04.14 - 40/100m Anbauver-
bot/-vorbehalt 

vollständig berücks. 

13. StALU Rostock 
E.-Schlesinger-Str. 35 
18059 Rostock  

02.04.14 1 02.05.14 Aufschüttungen von 
Boden u. Boden-
Bauschutt-Gemischen 
/ Zweifel an der Bau-
grundeignung im Bau-
genehmigungsverfah-
ren ausräumen. 

vollständig berücks. 

16. Forstamt Bad Doberan 
    Neue Reihe 46 
    18209 Bad Doberan 

02.04.14 1 30.04.14 Korrektur Waldgrenze 
 

vollständig berücks. 

18. Landkreis Rostock 
Amt für Kreisentwicklung 
PF1455 
18264 Güstrow 

02.04.14   9 
STU 
FFH-VP 

06.05.14 
14.06.14 

- Anwendungsvoraus-
setzungen nach § 35 
(6) BauGB nicht erfüllt 
- rechtswidrige Be-
günstigung der Erwei-
terung eines Sied-
lungssplitters 
- Hinweise zur SW-, 
RW-Beseitigung 
- Altlastenverdacht Nr. 
51-53-11, Gutachten v. 
08.10.99, MKW-
Kontamination; fehlen-
der Sanierungsnach-
weis, ungeklärte Bau-
grundeignung von 
Aufschüttungen i.S. 
der BBodSchV 
- Empfehlung einer 
geförderten Rückbau-
maßnahme 
- saP nicht prüffä-
hig/CEF-Maßnahmen 

- teilw. berücks. 

19. WBV „Untere Warnow / Küste“ 
Alt Bartelsdorfer Sztr. 18a 
18146 Rostock 

02.04.14 1   

20. Warnow Wasser- und Abwasserverband 
    Carl-Hopp-Straße 1 
    18069 Rostock 

02.04.14 1   



Anlage 1 zum Beschluss vom .............. 

 

Nr.     Anschrift Versand 
der Unter-
lagen am 
... 

Anzahl 
der aus-
gegeb. 
Expl. 

Rücklauf 
vom ... 

Bedenken,  
Anregungen, Hinweise 
/ 

Berücksichtigung 

21. Eurawasser Nord GmbH 
    Carl-Hopp-Str. 1 
    18069 Rostock 

02.04.14 1 24.04.14 - keine Einwände 
- versorgungstechn. 
Hinweise, dezentrale 
SW-Entsorgung 

vollständig berücks. 

22. E-on|e.dis, RB Nord-Mecklenburg 
    Am Stellwerk 12 
    18233 Neubukow 

02.04.14 1   

24. Stadtwerke Rostock AG, HA Gas 
    Schmarler Damm 5 
    18069 Rostock 

02.04.14 1   

26. Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

    PF 229  

    14526 Stahnsdorf 

02.04.14 1   

30. DBAG, DB Immobilien  

C.-Michaelis-Str. 5-11 

10115 Berlin 

02.04.14 1 08.05.14 - keine Bedenken 
- keine Maßnahmen 
nach 16. BImSchV 
bzw. wg. Erschütte-
rung, Funkenflug etc. 
- bahnbetriebsnotwen-
dige FM-Kabel 
 vollständig berücks. 

 Umlauf Amt Warnow West  1 -  

 



Gem. Pölchow  Außenbereichssatzung Pölchow Anlage 1 zum Beschluss vom ..............  
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 20.01.2014 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

12. SBA Schwerin 28.10.14 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

Im Entwurf der Außenbereichssatzung liegt ihr Geltungsbereich in einer Entfernung von > 120 m zur südlichen 
Fahrbahnkante der Autobahn. Der satzungsentwurf berührt also weder den Bauverbotsstreifen noch den Baube-
schränkungsbereich längs der Autobahn.  
 
Die Hinweise sind vollständig berücksichtigt. 
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass das Aufstellungsverfahren aufgrund rechtlicher Bedenken des Landkreises 
eingestellt wird und die Satzung nicht zustande kommt. 
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Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

13. StALU Rostock 02.05.14 
Bedenken und Anregungen Behandlung 

 

 

Die Rechtswirkung einer Außenbereichssatzung beschränkt sich auf die Feststellung, dass einem Bauvorhaben 
nicht entgegengehalten werden kann, dass es einer FNP-Darstellung über Flächen für die Landwirtschaft bzw. 
Wald widerspricht und dass es die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lässt (vgl. § 35 
(6) BauGB).  Die vorgetragenen bodenschutzrechtlichen Bedenken wegen der vorgenommenen Aufschüttungen 
können einem Vorhaben im Satzungsgebiet weiterhin als öffentlicher Belang nach § 35 (3) Nr. 2, 3 BauGB entge-
genstehen, wenn der Bauherr im Baugenehmigungsverfahren keine Klärung herbeiführen kann. Die Satzung wäre 
insoweit mit den bodenschutzrechtlichen Bedenken vereinbar. 
 
Die Hinweise sind vollständig berücksichtigt. 
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass das Aufstellungsverfahren aufgrund rechtlicher Bedenken des Landkreises 
eingestellt wird und die Satzung nicht zustande kommt. 
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Gem. Pölchow  Außenbereichssatzung Pölchow Anlage 1 zum Beschluss vom ..............  
Behandlung der Bedenken und Anregungen zum Entwurf v. 20.01.2014 

Lfd. Nr. TöB bzw. Bürger  Schreiben vom 
 

Bedenken und Anregungen Behandlung 
16. Forstamt Bad Doberan 30.04.14 

  

 

Die Katasterdaten wurden entsprechend dem Abstimmungsergebnis v. 28.04.14 aktualisiert. Die nachrichtliche 
Darstellung von Waldabstandsflächen (Bauverbot) wurde darauf aufbauend berichtigt. 
Die entsprechend angepasste Entwurfsfassung wurde dem Forstamt p. e-mail v. 05.05.2014 übersandt. 
 
Die Hinweise sind vollständig berücksichtigt. 
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass das Aufstellungsverfahren aufgrund rechtlicher Bedenken des Landkreises 
eingestellt wird und die Satzung nicht zustande kommt. 
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Bedenken und Anregungen Behandlung 
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Amt f. Kreisentwicklung: 
Die Anwendungsvoraussetzung „Wohnbebauung von einigem Gewicht“ bezieht sich nicht auf die siedlungsstruk-
turellen Gegebenheiten in der gesamten Gemeinde, sondern auf den bebauten Bereich selbst. Hier muß das 
Wohnen ein selbständiges städtebaul. Gewicht gegenüber anderen z.B. gewerblichen oder Erholungsnutzungen 
haben. Eine Mindestzahl von Wohnhäusern ist dabei gesetzlich nicht normiert. Dies widerspräche auch dem Ziel 
einer Außenbereichssatzung, die gerade eine bauliche Verdichtung bestehender Siedlungsansätze erleichtern 
soll. Andernfalls wäre es widersinnig, dass die Außenbereichssatzung das Argument „Entstehung einer Splitter-
siedlung“ ausblendet (vgl. § 35 (6) S 1 BauGB). In der zitierten Urteilsbegründung (BVerwG 4 C 2.05) wird dazu 
deutlich ausgeführt, dass „der Geltungsbereich einer Außenbereichssatzung (..) sich - anders als ein Ortsteil im 
Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Februar 1984 - BVerwG 4 C 56.79 - juris Rn. 9) - im 
Hinblick auf das Gewicht der vorhandenen Wohnbebauung nicht von anderen Siedlungsansätzen im Außenbe-
reich der Gemeinde unterscheiden (muss)“ (Rn 15). In der obergerichtl. Rechtsprechung gilt als anerkannt, dass 
Außenbereichssatzungen nicht an solche Gebilde gebunden sind, die „das Zeug zu Ortsteilen“ haben, sondern 
weit dahinter zurückbleiben können (vgl. OVG Lüneburg, B. v. 27.07.2000: „… nicht notwendig mehr als 3 bis 4 
Gebäude“, VGH Mannheim, U. v. 27.02.2003: „… 4 Wohnhäuser sind als Wohnbebauung von einigem Gewicht 
anzusehen“.). Dementsprechend wird auch in der Kommentierung des § 35 (6) BauGB die Anwendungsvoraus-
setzung „Wohnbebauung von einigem Gewicht“ nicht mit einer Mindestzahl verknüpft, sondern jeweils auf die 
konkrete Situation abgestellt. So kann nach Krautzberger in B/K/L, BauGB, 10. Aufl. 2007, § 35 Rn. 119 das An-
wendungsmerkmal durchaus bereits bei 3 Gebäuden vorliegen.  
Aus diesem Grund wird der Auffassung nicht gefolgt, dass die in dem bebauten Bereich vorhandene Wohnbebau-
ung als Anwendungsmerkmal des § 35 (6) BauGB rein zahlenmäßig nicht genüge. 
Hinsichtlich des erforderlichen „Eindrucks der Zusammengehörigkeit“ der im bebauten Bereich vorhandenen 
Bebauung gelten grundsätzlich weniger strenge Anforderungen wie bei Annahme eines Bebauungszusammen-
hangs i.S.v. § 34 BauGB. Als maximale Größe einer Baulücke, die den Bebauungszusammenhang i.S.v. § 34 
BauGB noch nicht unterbricht, gelten bei aufgelockerter Bebauung bis ca. 150m (BVerwG Buchholz 406.11 § 34 
Nr. 29; a. A. OVG Bremen BRS 44 Nr. 50, BVerwG U. v. 14.11.91 - 4 C 1.91: 130 m). Bei 160 m (VGH Mannheim 
VBlBW 1987, 23) bzw. bei 130 m (VGH München BauR 1989, 309) wurde eine Baulücke / ein Bebauungszusam-
menhang hingegen verneint. Der Abstand von ca. 110 m zwischen HNr. 5 und HNr. 8 dürfte insoweit die Zugehö-
rigkeit zu ein und demselben bebauten Teil des Außenbereichs nicht unterbrechen, zumal es selbst im § 34 – 
Bereich auf auf eine optische Verbindung bei naturräumlich bedingten Sichtunterbrechungen wie dem Teich nicht 
ankommt (BverwG B. v. 27.05.1988 – 4 B 71.88: § 34, Felsen, der einen bebauten Uferstreifen durchbricht …). 
Die Einlassung, dass es an einem hinreichenden Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit der 
vorhandenenen Bebauung im beabsichtigten Satzungsgebiet fehle, wird deshalb – gestützt auf die obergerichtli-
che Rechtsprechung – ebenfalls nicht geteilt.  
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Als weiteres Anwendungsmerkmal verlangt § 35 (6) BauGB das Vorliegen eines bebauten Bereichs. Die oberge-
richtliche Rechtsprechung hat dies dahingehend präzisiert, dass die vorhandene Bebauung einen nicht mehr zu 
vernachlässigenden Teil des Außenbereichs in Anspruch nehmen und dazu führen muß, dass dem Ziel des § 35 
BauGB (nämlich: Freihaltung des Außenbereichs vor Bebauung, Schutz vor Zersiedelung) im betroffenen Bereich 
nicht mehr vollumfänglich entsprochen werden kann (BVerwG 4 C 2.05, OVG Lünebg. 1 L 4472/99 v. 27.07. 2000, 
auch OVG Greifswald 3 L 306/98 v. 05.10.2000).  
Diese Anforderungen erfüllt der im Satzungsentwurf v. 20.01.2014 abgegrenzte Geltungsbereich ohne Zweifel – er 
beschränkt sich ausschließlich auf die Grundstücksteile, die der Außenbereichsfunktion aufgrund vorhandener 
Bebauungen vollständig entzogen sind (u.U. mit Ausnahme der Uferzone der ehem. Tongrube).  
Was durch die Satzung als „bebauter Bereich“ erfasst werden darf, muß sich dabei an der gesetzlichen Zielset-
zung des Instrumentes „Außenbereichssatzung“ ausrichten. Im Gesetzgebungsverfahren erklärte die zuständige 
Bundesministerin hierzu, dass einerseits die Gemeinden darüber entscheiden sollen, ob/wie sich Siedlungsansät-
ze unterhalb der Größe bauplanungsrechtlicher Ortsteile weiterentwickeln dürfen, und dass andererseits der 
grundsätzliche Außenbereichsschutz nicht aufgegeben werden soll (kein absoluter Bauanspruch, keine räumliche 
Erweiterung der Splittersiedlung) - vgl. Protokoll der 611. Bundesratssitzung v. 06.04.1990, S. 181. 
Ob die Frage des Bestandsschutzes im Falle der bereits langjährig aufgegebenen Nutzung des Ziegeleigeländes 
ein relevantes Anwendungsmerkmal des § 35 (6) BauGB ergibt sich insoweit weder aus der einschlägigen Recht-
sprechung noch aus dem Gesetzgebungsverfahren, noch aus der Vorschrift selbst. 
Da das potenzielle Satzungsgebiet planungsrechtlich jedoch unverändert dem Außenbereich zuzuordnen bleibt, 
spricht mehr dafür, die hier geltenden Grundsätze anzuwenden. Eine Wiederaufnahme baulicher Nutzungen, die 
wegen langjähriger Nutzungsaufgabe bereits keinen Bestandsschutz mehr genießen, ist im Außenbereich unzu-
lässig (- mit Ausnahme privilegierter Nutzungen, die auch im Satzungsgebiet zulässig blieben). Der Auffassung 
des Landkreises, dass bei Einbeziehung der ehem. Ziegeleifläche in die Außenbereichssatzung bei einer später 
darauf gestützten Baugenehmigung zu einer Erweiterung des Siedlungssplitters führen würde und damit auch 
unter Berücksichtigung der Erleichterungstatbestände des § 35 (6) BauGB unzulässig bliebe, wird deshalb gefolgt. 
 
Hieraus ergibt sich, dass der eigentliche Zweck der Satzung, einen investiven Korridor für eine Neuordnung des 
ruinösen Altstandortes zu eröffnen, nicht erreicht werden kann. Das Aufstellungsverfahren wird deshalb aufgrund 
des rechtlichen Bedenkens des Landkreises eingestellt; die Außenbereichssatzung kommt nicht zustande. (vgl. 
hierzu: OVG Münster U. v. 18.11.2004 – 7 A 4415/03: „Der Erlass von Außenbereichssatzungen scheidet von 
vornherein aus, wenn  in dem betroffenen Satzungsbereich weitere bauliche Entwicklungen aus Rechtsgründen 
ausgeschlossen sind.“) 
 
Die Bedenken werden teilweise berücksichtigt. 
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Untere Wasserbehörde: 
Die wasserrechtlichen und versorgungstechnischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie stehen dem 
Ziel und Zweck der Satzung nicht entgegen, dass sich in der Begünstigung nicht privilegierter Außenbereichsvor-
haben erschöpft, indem entgegenstehende FNP-Darstellungen sowie die Regelvermutung einer Verfestigung von 
Splittersiedlungen bei der Prüfung von Bauvorhaben „ausgeblendet“ werden, ein Baugenehmigungsanspruch 
jedoch nicht begründet wird. 
Alle sonstigen öffentlichen Belange i.S.v. § 35 (2, 3) BauGB, so auch Belange des Wasserrechts und der Er-
schließung sind weiterhin Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens und können auch zur Unzulässigkeit 
eines Vorhabens führen. 
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Unt. Bodenschutzbehörde: 
Die Bodenschutzbelange werden zur Kenntnis genommen. Sie stehen dem Ziel und Zweck der Satzung nicht 
entgegen, das sich in der Begünstigung nicht privilegierter Außenbereichsvorhaben erschöpft, indem entgegen-
stehende FNP-Darstellungen sowie die Regelvermutung einer Verfestigung von Splittersiedlungen bei der Prüfung 
von Bauvorhaben „ausgeblendet“ werden, ein Baugenehmigungsanspruch jedoch nicht begründet wird. 
Alle sonstigen öffentlichen Belange i.S.v. § 35 (2, 3) BauGB, so auch Belange Bodenschutzes sind weiterhin Ge-
genstand des Baugenehmigungsverfahrens und können auch zur Unzulässigkeit eines Vor-habens führen. 
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080d53BP0500 – Außenbereichssatzung „An der Ziegelei“ Ge-
meinde Pölchow, Entwurf vom 20.01.2014 
 
Sehr geehrter Herr Grundmann, 
 
hinsichtlich der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde 
verweise ich auf das beigefügte Prüfprotokoll (artenschutzrechtli-
cher Fachbeitrag nicht prüffähig). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Krzyzanowski 
 
 

Regionalentwicklung: 
Zu Splittersiedlung – s.o., A. f. Kreisentwicklung 
Eine hinreichende lärmtechnische Eignung von Teilen des Satzungsgebietes wurde in einer Schallimmissions-
prognose nachgewiesen (vgl. § 3 der Satzung und Pkt. 4, S. 5 der Begründung – satzungsrechtliche Bestimmun-
gen). 
Die Anregung von Fördermöglichkeiten zum Rückbau wie auch alternative Entwicklungskonzepte (z.B. Ökokonto) 
wurde geprüft. Eine Konkretisierung der Fördermöglichkeiten konnte in der Beratung beim Landkreis am 12.06.14 
mit dem Flächeneigentümer nicht mitgeteilt werden. Auf Seiten des Eigentümers stellten sich die diesbezüglichen 
Erkenntnisse als wirtschaftlich nicht tragfähig dar. 
Die regionalplanerischen Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Sie stehen dem Ziel und Zweck der Sat-
zung nicht entgegen, das sich in der Begünstigung nicht privilegierter Außenbereichsvorhaben erschöpft, indem 
entgegenstehende FNP-Darstellungen sowie die Regelvermutung einer Verfestigung von Splittersiedlungen bei 
der Prüfung von Bauvorhaben „ausgeblendet“ werden, ein Baugenehmigungsanspruch jedoch nicht begründet 
wird. 
Alle sonstigen öffentlichen Belange i.S.v. § 35 (2, 3) BauGB, so auch regionalplanerische Belange sind weiterhin 
Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens und können auch zur Unzulässigkeit eines Vor-habens führen. 
 
 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Die Artenschutz-Bedenken werden zur Kenntnis genommen. Sie stehen dem Ziel und Zweck der Satzung nicht 
entgegen, das sich in der Begünstigung nicht privilegierter Außenbereichsvorhaben erschöpft, indem entgegen-
stehende FNP-Darstellungen sowie die Regelvermutung einer Verfestigung von Splittersiedlungen bei der Prüfung 
von Bauvorhaben „ausgeblendet“ werden, ein Baugenehmigungsanspruch jedoch nicht begründet wird. Alle 
sonstigen öffentlichen Belange i.S.v. § 35 (2, 3) BauGB, so auch die Artenschutzbelange sind wie bei anderen 
Außenbereichsvorhaben weiterhin Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens und können auch zur Unzuläs-
sigkeit eines Vorhabens führen. 
 
Die Bedenken des Landkreises werden teilweise berücksichtigt. 
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass das Aufstellungsverfahren aufgrund rechtlicher Bedenken des Amtes f. Krei-
sentwicklung eingestellt wird und die Satzung nicht zustande kommt. 
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Die wasserrechtlichen und versorgungstechnischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie berühren den 
Regelungsgehalt der Satzung nicht und stehen ihrem Ziel und Zweck nicht entgegen, das sich in der Begünsti-
gung nicht privilegierter Außenbereichsvorhaben erschöpft, indem entgegenstehende FNP-Darstellungen sowie 
die Regelvermutung einer Verfestigung von Splittersiedlungen bei der Prüfung von Bauvorhaben „ausgeblendet“ 
werden, ein Baugenehmigungsanspruch jedoch nicht begründet wird. Alle sonstigen öffentlichen Belange i.S.v. § 
35 (2, 3) BauGB, so auch die wasserrechtlichen und versorgungstechnischen Belange sind wie bei anderen Au-
ßenbereichsvorhaben weiterhin Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens und können auch zur Unzulässig-
keit eines Vorhabens führen. 
 
Die Bedenken des Landkreises werden vollständig berücksichtigt. 
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass das Aufstellungsverfahren aufgrund rechtlicher Bedenken des Landkreises 
eingestellt wird und die Satzung nicht zustande kommt. 
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Belange des Lärmschutzes sind in den Zulässigkeitsbestimmungen (§ 3 der Satzung, s.a. Pkt. 4, S. 5 der be-
gründung) auf der Grundlage einer Schallimmissionsprognose berücksichtigt. Soweit darüber hinaus Bedenken 
bestehen, können diese als – unverändert möglicher – Versagungsgrund in einem Baugenehmigungsverfahren 
geltend gemacht werden. Sie berühren den Regelungsgehalt der Außenbereichssatzung nicht und stehen ihrem 
Ziel und Zweck nicht entgegen, das sich in der Begünstigung nicht privilegierter Außenbereichsvorhaben er-
schöpft, indem entgegenstehende FNP-Darstellungen sowie die Regelvermutung einer Verfestigung von Splitter-
siedlungen bei der Prüfung von Bauvorhaben „ausgeblendet“ werden, ein Baugenehmigungsanspruch jedoch 
nicht begründet wird. Alle sonstigen öffentlichen Belange i.S.v. § 35 (2, 3) BauGB, so auch die Umwelt- bzw. 
Lärmschutzbelange sind wie bei anderen Außenbereichsvorhaben weiterhin Gegenstand des Baugenehmi-
gungsverfahrens und können auch zur Unzulässigkeit eines Vorhabens führen. 
 
Grundstücke der DBAG bzw. deren Zugänglichkeit sind von der Satzung nicht berührt. 
Die Sicherung von FM-Kabeln auf den privaten Grundstücken im Satzungsgebiet berührt nicht deren Regelungs-
inhalt; sie ist im Benehmen mit dem betroffenen Grundstückseigentümer durchzusetzen. 
 
Die Bedenken werden vollständig berücksichtigt. 
 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass das Aufstellungsverfahren aufgrund rechtlicher Bedenken des Landkreises 
eingestellt wird und die Satzung nicht zustande kommt. 
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